
             

           

Tarife für Private 
 

Raum-Mieten (Grundgebühr) 
 
 alle Ortsansässige  Auswärtige  
 bis 3 h 3–10 h 10–15 h 3–10 h 10–15 h 
Stuben 25.– 40.– 75.– 80.– 150.– 
Vereinslokal 30.– 70.– 100.– 150.– 230.– 
Saal mit Galerie 150.– 350.– 450.– 550.– 850.– 
Laubensäli 70.– 130.– 180.– 200.– 280.– 
Galerie 30.– 50.– 75.– 100.– 150.– 
Schopf 30.– 50.– 75.– 100.– 150.– 
Ganzes Haus 200.– 500.– 700.– 850.– 1300.– 
 
 

• Für Benützungen von mehr als 15 h wird für Ortsansässige und Auswärtige pro 3 h die 
Grundgebühr gemäss Tarifspalte „alle“ dazu gerechnet. 

• Für Veranstaltungen mit Überzeitbewilligung (nach Absprache) wird zum Tarif ein 
Zuschlag von Fr. 50.– erhoben. Das Einholen der Überzeitbewilligung ist Sache der Mie-
ter.   

• „Ortsansässig“ heisst: Der/die Veranstalter/in bzw. der/die Mieter/in hat Wohn- und 
Steuersitz in der Einwohnergemeinde Wohlen und nimmt an der Veranstaltung teil.  

• Officebenützung: generell Fr. 50.–. 
• Kaffeemaschine: kostenpflichtig. 
• Stundenansatz für Zusatzleistungen des Hauswarts (z.B. Hilfestellung, Nachreinigung 

etc.): Fr. 50.–. 
• Annullationsgebühren: Bis 21 Tage vorher 100%, bis 60 Tage vorher 50%, in jedem 

Fall 10% der Mietgebühr, aber mindestens Fr. 20.–. 
• Bei Schlüsselverlust wird eine Gebühr von Fr. 100.– pro Schlüssel verrechnet. 

 
 
Gebührenpflichtige Einrichtungen und Geräte  
Lautsprecheranlage und/oder Bühnenbeleuchtung (je) 50.– 
Beamer und/oder Videogerät 50.– 
Flügel auf der Bühne im Saal 50.– 
Hellraumprojektor 15.– 
Kaffeemaschine (bei Benutzung) Pro Bezug 
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Spezialtarife für ortsansässige Vereine 
und politische Parteien  
 
Definitionen 
 
Vereine Alle Vereine, die einen Vereins-Gemeindebeitrag erhalten 
Politische Parteien Nur Ortsparteien 
 

• Von Montag, 09.00 Uhr bis Freitag, 19.00 Uhr stehen die Räume ortsansässigen Ver-
einen und politischen Parteien gratis zur Verfügung. Ausnahmen: Office-Benützung 
(GW-Regel) und gebührenpflichtige Einrichtungen und Geräte. 

• Kaffeemaschine gebührenpflichtig. 
• Von Freitag, 19.00 Uhr bis Sonntag, 23.00 Uhr gelten die Gebühren gemäss unten 

stehender Tarifordnung. 
• Das Einholen allfälliger Überzeit- und Gastgewerbebewilligungen ist Sache der Mie-

ter.  
• Für Veranstaltungen mit karitativem Zweck kann ein Gesuch um Ermässigung der 

Benützungsgebühr gestellt werden. 
• Stundenansatz für Zusatzleistungen des Hauswarts (z.B. Hilfestellung, Nachreinigung 

etc.): Fr. 50.–. 
• Annullationsgebühren: Bis 21 Tage vorher 100%, bis 60 Tage vorher 50%, in jedem 

Fall 10% der Mietgebühr, aber mindestens Fr. 20.–. 
• Bei Schlüsselverlust wird eine Gebühr von Fr. 100.– pro Schlüssel verrechnet. 
 

 
 bis 3 h 1 Tag 2 aufeinander 

folgende Tage 
3 aufeinander 
folgende Tage 

Stuben 25.– 40.– 60.– 80.– 
Vereinslokal 30.– 80.– 120.– 160.– 
Saal mit Galerie* 100.– 200.– 300.– 400.– 
Laubensäli* 40.– 80.– 120.– 160.– 
Galerie 30.– 50.– 75.– 100.– 
Schopf 30.– 50.– 75.– 100.– 
Ganzes Haus* 150.– 300.– 450.– 600.– 
* inkl. Office-Benützung  
 
Gebührenpflichtige Einrichtungen und Geräte  
Lautsprecheranlage und/oder Bühnenbeleuchtung                                  je 50.– 
Beamer und/oder Videogerät                                                                      je 50.– 
Flügel auf der Bühne im Saal 50.– 
Kaffeemaschine (bei Benutzung) Pro Bezug 
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